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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1992

Norm

EO §294 A

EO §303

EO §308 A

EO §312

Rechtssatz

Bevor eine Einstellung der Exekution erfolgt, gelten die Pfändung und die Überweisung für den Drittschuldner als

aufrecht. Solange Zahlungsverbot und Überweisungsbeschluss wirksam bestehen, muss der Drittschuldner dem

Überweisungsgläubiger zahlen.
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